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Allgemeine Chronik

Aussenpolitik

Aussenpolitik

Angesichts der dramatischen Entwicklungen im russischen Aggressionskrieg gegen die
Ukraine zu Beginn des Jahres 2022, in dessen Verlauf die Schweiz in bis anhin
ungekanntem Ausmass Sanktionen der EU übernommen hatte, entbrannte eine
öffentliche Debatte über die Ausgestaltung der Schweizer Neutralitätspolitik. In diesem
Kontext reichte die APK-SR im April 2022 ein Postulat ein, das vom Bundesrat Klarheit
und Orientierung in der Neutralitätspolitik in Form eines aktuellen und
departementsübergreifenden Neutralitätsberichts forderte. Die Kommission
begründete ihr Anliegen damit, dass der letzte Neutralitätsbericht des Bundesrats aus
dem Jahr 1993 stamme. Der damalige Bericht sei nach dem Ende des Kalten Kriegs
davon ausgegangen, dass die «Teilung Europas in zwei antagonistische Blöcke auf
politischem und militärischem Gebiet überwunden» sei. Diese Annahme entspreche
nach dem Angriff Russlands jedoch nicht mehr der Realität. Die APK-SR forderte, dass
sich die Neutralitätspolitik den gegenwärtigen Entwicklungen anpasse und dabei den
Freiraum ausnutze, den das Neutralitätsrecht der Schweiz einräume. Da der Bundesrat
den Kerninhalt der Neutralität weder in der Bundesverfassung, noch in nationalen
Gesetzen weitergehend verankern wolle, müsse die Neutralitätspolitik nun in einem
Bericht aktualisiert werden. Dieser solle sich insbesondere mit der
sicherheitspolitischen Zusammenarbeit, der Praxis der Bewilligung von
Überflugrechten, dem Umgang mit neuen Konfliktbildern, Konflikten im digitalen Raum,
der Lieferung von Waffen, militärischem Schutzmaterial und Dual-Use-Gütern, der
Zusammenarbeit mit Organisationen der kollektiven Verteidigung, z.B. mit der NATO
und der Handhabung von Sanktionen befassen. 
Der Bundesrat beantragte die Annahme des Postulates und gab bekannt, dass das EDA
bereits mit der Arbeit an einem aktualisierten Neutralitätsbericht begonnen habe. Darin
werde die Entwicklung der letzten dreissig Jahre sowie die neuesten Entscheide im
Kontext des Ukraine-Kriegs aufgearbeitet. Das VBS werde auf Basis des
Sicherheitspolitischen Berichts 2021 zudem eine Auswertung des Konflikts vornehmen
und bis Ende Jahr einen Zusatzbericht erarbeiten, der die Konsequenzen des Kriegs auf
die Sicherheitslage in Europa und die Möglichkeiten der sicherheitspolitischen
Kooperation aufzeigen werde. 1

POSTULAT
DATUM: 18.05.2022
AMANDO AMMANN

Ende Mai 2022 traf sich eine Delegation des Bundesrates zum bereits zweiten Mal nach
dem Treffen im März mit allen im Parlament vertretenen Parteien im Hotel Bellevue in
Bern zu einem Gespräch über den Krieg in der Ukraine und dessen Folgen für die
Schweiz. Der Bundesrat erläuterte den Parlamentarierinnen und Parlamentariern, dass
sich die Schweizer Antwort auf den russischen Angriffskrieg auf vier Pfeiler stütze,
namentlich Recht, Solidarität, Sicherheit und Gute Dienste. Diskutiert wurde nicht nur
die anstehende Ukraine Recovery Conference in Lugano, sondern auch die Schweizer
Auslegung der Neutralität und der Neutralitätsbericht, den der Bundesrat angekündigt
hatte. Die bundesrätliche Delegation legte die sicherheitspolitischen Folgen des Krieges
dar, wobei auch der Zusatzbericht des VBS zum Sicherheitspolitischen Bericht 2021
angesprochen wurde. Dieser befasse sich mit der Möglichkeit einer verstärkten
internationalen Kooperation in der Sicherheitspolitik, verriet der Bundesrat. Auch zur
Beschaffung der F-35A-Jets, zur Migrationspolitik angesichts der ukrainischen
Schutzsuchenden und der Energie- und Wirtschaftspolitik stand die Regierung den
Parteien Rede und Antwort.

Anfang Juni beurteilte der Bundesrat mehrere umstrittene Kriegsmaterial-Geschäfte.
Unter anderem lagen der Schweiz Anfragen von Deutschland (Munition und
Radschützenpanzer) und Dänemark (Radschützenpanzer) zur Weitergabe von
Kriegsmaterial an die Ukraine vor. Die Regierung lehnte beide Gesuche aufgrund der
geltenden Ausfuhrkriterien gemäss Kriegsmaterialgesetz und des
neutralitätsrechtlichen Gleichbehandlungsgebots ab. Der Bundesrat stellte jedoch klar,
dass Kriegsmaterial-Zulieferungen an europäische Rüstungsunternehmen weiterhin
möglich seien, auch wenn die Gefahr bestehe, dass einige der gelieferten Komponenten
in Kriegsmaterial verbaut in die Ukraine gelangen könnten. Das Kriegsmaterialgesetz
sehe vor, dass sich Schweizer Unternehmen an den internationalen
Wertschöpfungsketten beteiligen können, jedoch dürfe gemäss bundesrätlicher Praxis
der Anteil der Schweizer Einzelteile am Endprodukt eine gewisse Warenwertschwelle

INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN
DATUM: 16.12.2022
AMANDO AMMANN
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nicht überschreiten. Da zwei weitere Gesuche aus Deutschland
(Panzerfaustkomponenten) und Italien (Flugabwehrkomponenten) diese Vorgaben
einhielten, wurden sie vom Bundesrat bewilligt. 

Eine Woche später beschloss die Landesregierung die Übernahme eines weiteren EU-
Sanktionspakets gegen Russland (sechstes Sanktionspaket), das ein Embargo auf Rohöl
und gewisse Erdölerzeugnisse aus Russland umfasste. Nebst dem Kauf wurden auch die
Einfuhr, Durchfuhr und der Transport in und durch die Schweiz untersagt. Auch die
Erbringung entsprechender Dienstleistungen, darunter Versicherungs- und
Rückversicherungsdienstleistungen für den Erdöltransport, waren damit nicht mehr
erlaubt. Im Finanzbereich wurden diverse Dienstleistungen für die russische Regierung
oder für in Russland niedergelassene juristische Personen und Organisationen
verboten. Auch ein Werbeverbot, das Medien wie Russie Today oder Sputnik betraf, war
im Sanktionsbündel enthalten. Das WBF habe die notwendigen Massnahmen getroffen,
um die EU-Sanktionen in Schweizer Recht zu überführen, so die Regierung in ihrer
Medienmitteilung. Das WBF habe zudem weitere russische und belarussische Personen
und Organisationen auf die Sanktionsliste gesetzt und den Ausschluss von vier
russischen und belarussischen Banken aus dem Nachrichtensystem SWIFT bewilligt.
Auch die Liste der mit einem Ausfuhrverbot belegten Militär- und Technologiegüter
wurde ergänzt. 

Über einen Monat später, Anfang August, sah sich die Landesregierung angesichts der
«anhaltenden russischen Militäraggression» gezwungen, weitere EU-Sanktionen gegen
Russland («Paket zur Aufrechterhaltung und Anpassung») zu verabschieden, deren
Umsetzung sie zeitlich oder materiell für dringlich befunden hatte. Es handelte sich
hierbei primär um das Verbot, Gold und Golderzeugnisse aus Russland zu kaufen,
einzuführen oder zu transportieren, wobei auch Dienstleistungen im Kontext dieser
Güter verboten wurden. Um zur Bekämpfung der weltweiten Ernährungs- und
Energiekrisen beizutragen, führte der Bundesrat einige Ausnahmebestimmungen ein,
unter anderem richteten sich die Verbote nicht gegen Transaktionen im Zusammenhang
mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen und der Lieferung von Öl in Drittländer. Ende
August übernahm die Schweiz dann auch die technischen Massnahmen des gleichen
Sanktionspakets, unter anderem das Verbot, Einlagen entgegenzunehmen, oder Verbote
im Zusammenhang mit Ratingdiensten. Auch die Vergabe von öffentlichen Aufträgen an
russische Staatsangehörige und in Russland niedergelassene Organisationen wurden
übernommen, nachdem der Bundesrat zuvor behördliche Abklärungen zu dieser Frage
in Auftrag gegeben hatte. 

Da die EU ihr Visumserleichterungsabkommen mit Russland Anfang September
vollständig suspendierte, tat ihr dies die Schweiz wenige Wochen später gleich. Damit
setzte sie das seit 2009 bestehende Abkommen vorübergehend ausser Kraft, russische
Staatsangehörige konnten jedoch weiterhin über das ordentliche Visaverfahren ein
Visum beantragen. Bereits im Frühling 2022 hatte die Schweiz Visaerleichterungen für
gewisse Personengruppen, unter anderem russische Diplomatinnen und Diplomaten,
aufgehoben. 

Ende September verkündete der russische Präsident Wladimir Putin die Annexion der
von Russland teilweise besetzten Gebiete der Ukraine. Der Bundesrat verurteilte
diesen Schritt als «schwerwiegende Verletzung des Völkerrechts» und anerkannte
diese Aneignung nicht. Er rief Russland dazu auf, das humanitäre Völkerrecht und die
Menschenrechte einzuhalten und einen raschen und ungehinderten Zugang für
humanitäre Hilfe auf dem gesamten ukrainischen und dem von Russland besetzten
Territorium zu gewährleisten, da der bevorstehende Winter humanitäre Hilfe für die
Bevölkerung notwendig mache. In Zusammenhang mit der russischen Annexion hiess
das WBF Mitte Oktober die Sanktionierung von 30 weiteren russischen Personen und
Organisationen gut. Betroffen waren vor allem Personen, die in die von Russland
organisierten Referenden in ukrainischen Regionen involviert waren. Damit stimmte die
Schweizer Sanktionsliste zu diesem Zeitpunkt mit derjenigen der EU überein. 

Obwohl die EU ihr achtes Sanktionspaket bereits Anfang Oktober 2022 verabschiedet
hatte, zog die Schweiz erst Ende November des gleichen Jahres vollständig nach. Mit
diesem Paket schuf die Schweiz eine Rechtsgrundlage für die Einführung von
Preisobergrenzen für russisches Rohöl und Erdölprodukte sowie für Einschränkungen
für weitere Eisen- und Stahlprodukte, Luft- und Raumfahrtgüter und weitere
wirtschaftlich bedeutende Güter. Zudem wurde die Erbringung von Dienstleistungen in
den Bereichen IT, Architektur, Rechtsberatung, Ingenieurwesen an die russische
Regierung oder an russische Unternehmen verboten. Nebst den Massnahmen des
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achten Sanktionspakets erliess der Bundesrat ein Rüstungsgüterembargo gegen
Russland, welches aufgrund der Schweizer Neutralität in Teilen auch auf die Ukraine
anwendbar war. 

Kurz vor Jahresende kündigte der Bundesrat Mitte Dezember erneut die Übernahme
eines Sanktionspakets der EU an, wobei dieses vor allem Anpassungen in Bezug auf die
Preisobergrenze für Rohöl und Erdölerzeugnisse mit sich brachte – die
entsprechenden Bestimmungen stimmten nun mit derjenigen der EU überein. Eine
Woche zuvor hatte das WBF bereits die rechtlichen Grundlagen für die Umsetzung ins
Schweizer Recht geschaffen und weitere Personen den Schweizer Finanzsanktionen
unterstellt. 2

Gute Dienste

Im September 2013 reichte die SP-Fraktion eine Motion mit dem Titel «Für eine von
Massenvernichtungswaffen freie Zone im Nahen und Mittleren Osten» ein. Diese
verlangte vom Bundesrat, darauf hinzuarbeiten, dass im Nahen und Mittleren Osten
eine von Atomwaffen und anderen Massenvernichtungswaffen freie Zone errichtet
werden kann. Der Bundesrat solle das amerikanisch-russische Abkommen zur
Vernichtung der syrischen Chemiewaffen vom 14. September 2013 zum Anlass nehmen,
den Einsatz von Massenvernichtungswaffen zu stigmatisieren und deren Besitz im
Nahen und Mittleren Osten verifizierbar zu verbieten. Er habe ja bereits in seiner
Antwort auf die Motion Markwalder (fdp, BE; Mo. 08.3359) kernwaffenfreie Zonen
befürwortet und sich für die Errichtung einer solchen im Nahen Osten ausgesprochen. 
Laut Stellungnahme des Bundesrats entspreche das Anliegen der SP einem
traditionellen Schwerpunkt der Schweizer Aussenpolitik, und zwar der Stärkung der
internationalen Sicherheit und Stabilität. Dazu gehöre auch die Unterstützung der
Anstrengungen der UNO, eine Konferenz zur Schaffung einer solchen Zone
vorzubereiten. Der Bundesrat beantragte deshalb die Annahme der Motion. 3

MOTION
DATUM: 13.12.2013
AMANDO AMMANN

Début avril, à Lausanne, une entente a été conclue entre les E3/UE+3 et l’Iran sur le
programme nucléaire iranien. Le sigle E3/UE+3 désigne les trois pays les plus influents
de l'Union Européenne, c'est-à-dire l'Allemagne, la France et la Grand-Bretagne, ainsi
que la Chine, les Etats-Unis et la Russie. Didier Burkhalter a salué cette déclaration
commune et déclaré qu'elle constituait un pas important vers plus de sécurité dans le
monde. 4

INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN
DATUM: 02.04.2015
CAROLINE HULLIGER
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